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Vorwort

In den Jahren meiner Befassung mit den Fragen eines dritten Geschlechts durfte 
ich einen erstaunlichen Wandel beobachten: Während anfangs meist das Bewusst-
sein dafür fehlte, dass es überhaupt Intersexualität gibt und was sich hinter dem 
Begriff verbirgt, haben sich erfreulicherweise in den vergangenen Jahren die Wahr-
nehmungen geschärft. Dies führte zu gleich zwei gesetzlichen Neuerungen. Keines-
falls konnte ich mir zu Beginn der Bearbeitung vorstellen, innerhalb weniger Jahre 
so weitreichende Anerkennung für Intersexuelle durch den Gesetzgeber zu erleben. 
In wissenschaftlichen Diskussionen war erhebliche Skepsis zu spüren. Die sehr er-
freuliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.10.2017 forderte 
weitere Gleichstellung ein und ebnete dieser den Weg. Es bleiben künftige Ände-
rungen abzuwarten, die sich mit dem Referentenentwurf des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz sowie des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat für ein Gesetz zur Neuregelung der Änderung des Geschlechts-
eintrags vom 15.05.2019 andeuten.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Professor Kersten, 
zunächst für den Hinweis auf das Thema, aber vor allem für die stets sehr schnelle 
wie hilfreiche Unterstützung und Betreuung in den vergangenen Jahren. Herzlich 
danke ich meinem Zweitkorrektor, Herrn Professor Becker, für die Übernahme des 
Zweitgutachtens, dessen umgehende Erstellung sowie die tiefgründige Beschäfti-
gung mit der Thematik, die in verschiedenen hilfreichen Vorschlägen zur Ergän-
zung der Ausarbeitung mündete.

Meinem Ehemann danke ich zutiefst für die unzähligen sowie andauernden Dis-
kussionen, seine kritischen Gedanken, die mühevolle Korrektur, die Unterstützung 
und die Geduld bei verpassten Urlauben der letzten Jahre. Auch meiner Schwie-
germutter bin ich für ihr waches Auge bei der Lektüre sehr dankbar. Meine Fami-
lie ermutigte mich immer wieder, verfolgte aufmerksam die Entwicklung mit und 
klärte meine zahlreichen medizinischen Fragen.

 Julia Rädler
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Einleitung

„Ein intersexuelles Leben ist ein schönes, lebenswertes Leben, das in vollen Zügen aus-
gekostet werden soll. Intersexualität ist nichts[,] wofür man sich schämen sollte, sondern 
ein Ausdruck der Natur, dass es die Zonen zwischen Schwarz und Weiß sind, die das Leben 
bunt machen.“1

Mit diesen Worten fasst Jassi im Alter von 23 Jahren ihre bisherigen Erfahrun-
gen im Leben als intersexuelle Person zusammen. Ihre2 Geschichte ist beispielhaft 
für eine 1983 geborene intersexuelle Person: Im Alter von drei Monaten wurde ein 
Leistenbruch behandelt und ihre Hoden in den Bauchraum verlegt, die mit elf Jah-
ren vollständig entfernt wurden.3 Die Gründe für die Eingriffe und die Hormongabe 
wurden Jassi verschwiegen. Jassi wuchs als Mädchen auf, in der Pubertät nährte 
sich der Verdacht, dass sie anders als die übrigen Mädchen ihres Alters war. Mit 
ihren Fragen war sie allein gelassen. Erklärungen bekam sie von medizinischer  
Seite zunächst keine.

Für die große Mehrheit der Menschen ist ihr Geschlecht selbstverständlich. Diese 
Menschen haben sich darüber keine Gedanken gemacht, denn sie wurden entweder 
männlich oder weiblich geboren. Voraussichtlich haben diese Personen mit dem 
Geschlecht die zweiteilige Zuordnung verbunden. Augenscheinlich wird dies darin, 
dass auch das Recht bislang keine Definition des Geschlechts kennt, sondern ein 
binäres Verständnis zugrunde legt. Dabei werden verschiedene weitere Formen des 
Geschlechts übersehen, die sich zwischen diesen Polen bewegen und unter einem 
intersexuellen Geschlecht gefasst werden können. Der Umgang mit intersexuellen 
Personen zeugt von der Bewertung dieser verschiedenen weiteren Formen des Ge-
schlechts als eines Geschlechts, das nicht sein sollte: Betroffene Menschen wurden 
wie Jassi durch unzählige irreversible wie schmerzhafte, verstörende medizinische 
Maßnahmen an das männliche oder weibliche Ideal angepasst, wobei auf Grund 
der plastischen Möglichkeiten stets eine Tendenz zur Weiblichkeit herrschte.4 Die 
Eingriffe erfolgten meist ab dem frühsten Kindesalter und somit an einer selbst 

 1 TransInterQueer-Projekt „Antidiskriminierungsarbeit & Empowerment für Inter*“ in 
Kooperation mit IVIM / OII Deutschland, Medizinische Eingriffe an Inter* und deren Folgen: 
Fakten & Erfahrungen, S. 28.
 2 In der Arbeit wird in Bezug auf eine intersexuelle Person aus grammatikalischen Gründen 
die weibliche Form gewählt.
 3 ISÖ  – InterSex Österreich, http://web.archive.org/web/20090215140602/http://intersex.
at/index.php?id=3,28,0,0,1,0, abgerufen am: 07.09.2018.
 4 Richter-Appelt, Bundesgesundheitsblatt 2007, 52 (57).
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nicht einwilligungsfähigen Person.5 Über diese Operationen und Hormontherapien 
wurde sodann der medizinisch verordnete Mantel des Schweigens gelegt, um eine 
ungestörte Entwicklung in dem neuen Geschlecht zu ermöglichen.6 Zur Erleichte-
rung dessen fand auch zuweilen eine Einweihung der Eltern in die Diagnose oder 
Behandlung nicht statt.7 In den letzten Jahrzehnten wurde die Kritik an dieser Vor-
gehensweise seitens der Betroffenen, aber auch der Ärzte wie Psychologen immer 
lauter.8 Dadurch zeichnete sich ein Wandel ab, der die Intersexualität sowie ihre 
medizinische wie rechtliche Anerkennung in das Blickfeld rückte.

Während in der Antike sowie auch danach Intersexualität unter anderen Na-
men durchaus anerkannt war, hatte sich Ende des neunzehnten Jahrhunderts ein 
Umdenken hin zu einem rein binären Geschlechtermodell manifestiert.9 Entspre-
chend fiel auch die gesetzgeberische Würdigung aus. In der Vergangenheit kam 
dem Geschlecht grundlegende Bedeutung zu. So hatten nur männliche Personen 
bestimmte Rechte, beispielsweise das Erbrecht oder das Recht, über die Ausge-
staltung des Lebens der Familie zu entscheiden. Diese Relevanz des Geschlechts 
nahm zunehmend ab.10 Gleichwohl erfordert das Personenstandsgesetz (PStG) 
die Eintragung eines Geschlechts bei der Geburtsregistrierung, die bis 2013 nur 
männlich oder weiblich lauten konnte. Der Gesetzgeber ließ sich sodann von einer 
Anpassung des PStG überzeugen, so dass bei intersexuellen Personen fortan auf 
einen Geschlechtseintrag verzichtet werden konnte. Auf die im Geburtsregister 
eingetragene Geschlechtsangabe wird von verschiedenen Stellen zurückgegriffen. 
So ist das Geschlecht trotz seiner gesellschaftlich abnehmenden Bedeutung immer 
noch relevant für unter anderem die Elternstellung im Abstammungsrecht, Fragen 
des Arbeitsschutzes und den Strafvollzug.11 Zusätzlich stellt das Strafgesetzbuch 
an wenigen Stellen auf das Geschlecht ab: So sind exhibitionistische Handlungen 
nach § 183 Abs. 1 StGB dem Wortlaut nach nur für Männer strafbar und bei den 

 5 Tönsmeyer, Die Grenzen der elterlichen Sorge bei intersexuell geborenen Kindern. de lege 
late und de lege ferenda, S. 15, 45; Schmidt am Busch, AöR 2012, 441 (443, 451).
 6 Jürgensen / Hiort / Thyen, Monatsschrift Kinderheilkunde 2008, 226 (229).
 7 Bager / Göttsche, Kinder, Eltern, Staat  – Rechtliche Konflikte im Zusammenhang mit 
minderjährigen Inter*- und Trans*Personen, in: Schmidt / Schonelmayer / Schröder, Selbstbe-
stimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, S. 125; Münker, Das Pro-
blem des angemessenen Umgangs mit frühen medizinischen Eingriffen, in: Schochow / Gehr-
mann / Steger, Inter* und Trans*identitäten. Ethische, soziale und juristische Aspekte, S. 161.
 8 Rothärmel, MedR 2006, 274 (276); Kolbe, KJ 2009, 271 (276).
 9 Schmidt am Busch, AöR 2012, 441 (442); Helms, Brauchen wir ein drittes Geschlecht? 
Reformbedarf im deutschen (Familen-)Recht nach Einführung des § 22 Abs. 3 PStG, S. 1, 4; 
Gössl, StAZ 2013, 301 (303).
 10 Wacke, Vom Hermaphroditen zum Transsexuellen. Zur Stellung von Zwittern in der 
Rechtsgeschichte, in: Eyrich, Festschrift für Kurt Rebmann zum 65. Geburtstag, S. 461 f.;  
Coester-Waltjen, JZ 2010, 852 (853).
 11 Plett, Geschlecht im Recht – eins, zwei, drei, viele? Rechtshistorische und gendertheo-
retische Betrachtungen, in: Schweizer / Richter-Appelt, Intersexualität kontrovers. Grundlagen, 
Erfahrungen, Positionen, S. 141 f.
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Normen zum Schwangerschaftsabbruch nach §§ 218 ff. StGB stehen nachvollzieh-
bar Frauen im Vordergrund. Darüber hinaus ist ausschließlich die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien nach § 226a StGB strafbar. Als Gegenstück sieht § 1631d 
BGB besondere Voraussetzungen für die Beschneidung eines männlichen Kindes 
vor. Diese Regelungen übersehen allesamt intersexuelle Personen, die sich keinem 
binären Geschlecht zuordnen. Die sich in unserer bipolar geprägten Rechtsordnung 
für intersexuelle Personen ergebenden Fragen der geschlechtlichen Anknüpfung 
gilt es im Rahmen dieser Arbeit zu beantworten, ehe Vorschläge zur Verbesserung 
der rechtlichen Situation im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 10.10.2017 gemacht werden. Nicht betrachtet werden dagegen recht-
liche Fragen im Zusammenhang mit medizinischen Eingriffen bei Intersexuellen, 
insbesondere Fragen der Einwilligungsfähigkeit und der Stellung der Sorgeberech-
tigten bei minderjährigen Intersexuellen.

Ein Blick in die Regelungen anderer Länder macht deutlich, dass auch dort teil-
weise ebenso zaghafte Versuche zur Einbeziehung intersexueller Personen gemacht 
wurden.12 Angesichts der kontroversen Debatten verwundert es fast, in welchen 
Ländern weitere Geschlechter neben dem männlichen und weiblichen anerkannt 
sind. Beispielsweise ist dies der Fall in Indien, Nepal, Pakistan und Australien.13

Die indische Kultur kennt seit Langem die Hijra.14 Hijra ist ein Begriff auf Urdu 
und heißt übersetzt Eunuch oder Hermaphrodit.15 Das Verständnis, welcher Perso-
nenkreis darunterfällt, ist jedoch unterschiedlich: So verstehen einige unter diesem 
Begriff kastrierte männliche Personen in weiblicher Bekleidung und mit entspre-
chendem Erscheinungsbild,16 bei anderen können die Personen gebürtig auch weib-
lich oder intersexuell sein.17 Wiederum andere gehen von intersexuellen Menschen 
aus, erfassen gleichwohl auch transsexuelle.18 Übereinstimmung herrscht dahin-
gehend, dass die Hijra Fruchtbarkeit bringen sollen.19 Da ihnen dafür besondere 
Kräfte nachgesagt werden, sind die Hijra gesellschaftlich anerkannt und werden 
verehrt.20 Daher werden sie gerne zur Segnung bei Hochzeiten oder Neugeborenen 
eingeladen.21 Sie stellen eine eigene Gemeinschaft und Kaste dar.22 Soweit Kinder 
mit uneindeutigem Geschlecht geboren werden, nehmen sie sich dieser freiwillig 

 12 Gössl, StAZ 2018, 40 (41).
 13 BT-Drucks 17/10489, S. 56; Bochenek / Knight, Emory International Law Review 2012, 11 
(13, 27 f.).
 14 Bochenek / Knight, Emory International Law Review 2012, 11 (15).
 15 Calvi, Eine Überschreitung der Geschlechtergrenzen? S. 120; Bochenek / Knight, Emory 
International Law Review 2012, 11 (21).
 16 Kolbe, Intersexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Verfassungsrecht, S. 49.
 17 Lang, Intersexualität, S. 191.
 18 Calvi, Eine Überschreitung der Geschlechtergrenzen?, S. 120.
 19 Lang, Intersexualität, S. 191.
 20 Kolbe, Intersexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Verfassungsrecht, S. 49.
 21 Calvi, Eine Überschreitung der Geschlechtergrenzen?, S. 121.
 22 Lang, Intersexualität, S. 191.




